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Im Zuge von Überflutungen an
gelandetes Geschiebe – meist 
aus Feinteilen bestehend – 
kann bis zu wenigen Zentime
tern Höhe am Feld belassen 
und in die darunterliegende 
Humusschicht eingearbeitet 
werden. Höhere Sediment
überdeckungen werden von 
den Flächen verbracht und gel
ten damit als Abfall. 
Die Verwertung von Abfall ist 
ökonomisch sinnvoll und vor
rangiges Ziel in der Abfall
wirtschaft. Dennoch gilt es, 
die rechtlichen Rahmenbedin
gungen wie Wasser, Natur
schutz, Forst, Bodenschutz 
und Abfallrecht (aktueller Bun
desabfallwirtschaftsplan), zu 
berücksichtigen.

Genehmigungen vorab 
einholen

Vorab muss mit der zuständi
gen Behörde (in der Regel die 
Bezirkshauptmannschaft) Kon
takt aufgenommen werden, um 
mögliche Verwertungen abzu
klären. Die Vorabmeldung und 
Genehmigung ist wichtig, um 
den Zollfahndern die Recht
mäßigkeit beweisen zu können 
und keine Beiträge nach dem 
Altlastensanierungsgesetz (AL
SAG) vorgeschrieben zu be
kommen. Für die Beurteilung 
der Verwertung gilt: Der Ver
wertungsgrund muss zulässig 
und anerkannt sein, das Ma
terial technisch geeignet und 
chemisch unbedenklich sein 
und alle Genehmigungen müs
sen vorliegen. Die Behörde ent

scheidet, ob eine angedachte 
Verwertung zulässig ist oder ob 
der Schlamm als Abfall einge
stuft wird und letztlich in eine 
zugelassene Bodenaushubde
ponie verfrachtet werden muss. 
Unbelastete Sedimente kom
men in die Bodenaushubdepo
nie. Kontaminiertes Material 
wird in einer Behandlungsan
lage bearbeitet und gegebenen
falls deponiert. Zu den Kosten 
für Abräumen und Transport 
kommen gewöhnlich Altlasten
sanierungsbeiträge von der
zeit 9,20 Euro je Tonne und die 
Deponiekosten. Im Falle von 
nachweislich und unmittelbar 
durch Katastrophenereignisse, 
insbesondere durch Hochwas
ser, Erdrutsche, Vermurungen 
und Lawinen, angefallenen Ab
fällen gibt es allerdings eine 
Befreiung vom Altlastenbei
trag (ALSAG §3 Abs. 4). Dazu 
stellt die Gemeinde, in der das 
Hochwasserereignis stattgefun
den hat, eine KatastrophenBe

stätigung aus. Ein kleiner Teil 
der Aufwendungen wird vom 
Katastrophenfonds refundiert. 
Bei vom Hochwasser außerge
wöhnlich stark betroffenen Be
trieben sollte versucht werden, 
gemeinsam mit den Behörden 
eine situationsgerechte und fi
nanzierbare Lösung zu finden.
 

Eignung für die  
Verwertung

Für geringe Sedimentmen
gen von z. B. wenigen Kippern 
kann oft eine geeignete Verwer
tung gefunden werden. Aller
dings ist das Material nicht für 
alle Zwecke geeignet. Je nach 
Korngröße, Bindigkeit, Wasser
durchlässigkeit und weiteren 
chemischen und technischen 
Eigenschaften kann es mögli
cherweise als Unterbodenmate
rial für den Ausgleich von Ge
ländeunebenheiten verwendet 
werden. Dicht lagernde oder 
verdichtungsempfindliche Ma

terialien sollten, wenn über
haupt geeignet, in möglichst 
tiefen Bodenschichten einge
baut werden und darüber ei
nen ausreichend tiefgründigen, 
durchwurzelbaren und was
serdurchlässigen Bodenaufbau 
aufweisen. Bei Grünland ist 
der durchwurzelbare Boden 30 
bis 70 cm stark, davon sind 10 
bis 20 cm Oberboden (Humus), 
wobei die jeweiligen Schicht
stärken an den natürlichen Bo
denaufbau am Standort ange
passt werden.

Untersuchungen und 
Aufzeichnungen beachten

Eine chemische und physi
kalische Untersuchung des 
Schlammes durch zertifizierte 
Untersuchungsanstalten (z. B. 
BAW Petzenkirchen, AGES) 
gibt Sicherheit über die Eig
nung. Bei größeren Mengen ist 
die Untersuchung gesetzlich 
vorgeschrieben. Für die Auf
zeichnungen können vorge
fertigte Formulare aus dem In
ternet auf der Homepage des 
Lebensministeriums herunter
geladen werden, z. B. Einbau
information Bodenaushubma
terial oder Aushubinformation 
Kleinmenge Bodenaushubma
terial. Mehrere Richtlinien und 
Broschüren geben zudem An
wenderinformationen: Richtli
nien für die sachgerechte Bo
denrekultivierung land und 
forstwirtschaftlich genutzter 
Böden, ÖKLMerkblatt 101, 
BRVMerkblatt (Verwertung 
von Bodenausbubmaterial).

GenehmiGunGSpflichten Beachten

Wohin mit dem 
Schlamm?
Wird angeschwemmter Schlamm auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen abgetragen, gilt dieser als Abfall. Demnach muss 
sich der Landwirt bei der Verbringung des Schlammes an 
gewisse Gesetze halten.  Dipl.-ing. ElisabEth nEuDorfEr

Das hEurigE hochwassEr hat am Grünland viel Schlamm und Kies hinterlassen. 
Mit der Behörde ist abzuklären, ob das Material verwertet werden kann oder als Ab-
fall eingestuft werden muss. Fotos: Dürnberger

bis zu wEnigEn zEntimEtErn höhE kann das Material auch eingearbeitet werden.


